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 Prüfungsordnung des Bachelor-Studien-
gangs „Mechanical and Process Enginee-
ring“ des Fachbereichs Maschinenbau der 
Technischen Universität Darmstadt vom 
2. Mai 2000 

 
 

PRÄAMBEL 
 

Im Rahmen des an der Technischen Univer-
sität Darmstadt durchgeführten Bachelor-
Studiengangs „Mechanical and Process En-
gineering“ soll neben fachlichen Kenntnis-
sen auch die Fähigkeit erworben werden, die 
Zusammenhänge zwischen verschiedenen 
Disziplinen zu verstehen, die Folgen der 
Anwendung des Wissens zu bedenken und 
die Verantwortung der Wissenschaft für die 
Gesellschaft zu erkennen.  
 
§1 Zweck der Prüfungen 
 
Der Erwerb des akademischen Grades „Ba-
chelor of Science“ bildet einen berufsqualifi-
zierenden Abschluss des Studiums. 
Durch die damit verbundenen Prüfungen soll 
festgestellt werden, ob der Student oder die 
Studentin die für den Übergang in die Be-
rufspraxis erforderlichen gründlichen Fach-
kenntnisse erworben hat und die Fähigkeit 
besitzt, nach wissenschaftlichen Methoden 
zu arbeiten.  
 
I Allgemeine Prüfungsbestimmungen 
 
§2 Akademische Grade 
 
Die Technische Universität Darmstadt ver-
leiht nach bestandener Bachelor-Prüfung den 
akademischen Grad „Bachelor of Science“. 
Der akademische Grad wird nicht in weibli-
cher Form verliehen. 
 
§3 Prüfungsbestimmungen und Studien-
ordnungen  
 
1. Diese Bestimmungen gelten für den Ba-

chelor-Studiengang „Mechanical and 
Process Engineering“ des Fachbereichs 
Maschinenbau. 

 
2. Die Regelstudienzeit beträgt sechs Se-

mester. Die Bachelor-Prüfung ist be-
standen, wenn der Student oder die Stu-
dentin benotete und unbenotete Credits 
(Credit-Points orientiert am European 
Credit Transfer System ECTS) in den in 
§20 Absatz 1 genannten Fächern und in 
dem dort genannten Umfang erworben 
hat. Prüfungen zum Erwerb von Credits 
werden semesterweise angeboten. Die 
Bachelor-Prüfung kann in kürzerer Zeit 

als nach sechs Semestern abgelegt wer-
den. 

 
§4 Bestandteile und Art der Prüfung 
 
1. Die Bachelor-Prüfung wird abgelegt, 

indem benotete beziehungsweise unbe-
notete Credits in dem in §20 spezifizier-
ten Umfang erworben werden. Benotete 
Credits werden in den jeweiligen Fä-
chern in der Regel  durch mündliche o-
der schriftliche Fachprüfungen und in 
besonderen Fällen durch andere, der Art 
des Faches angemessene Prüfungen er-
worben. Prüfungen zum Erwerb von 
Credits werden semesterweise angebo-
ten. Der Erwerb unbenoteter Credits er-
folgt durch testierte Teilnahme an der 
jeweiligen Veranstaltung. Die Teilnah-
me wird durch den Hochschullehrer, der, 
oder die Hochschullehrerin, die die Ver-
anstaltung durchführt, testiert. Die Ba-
chelor-Prüfung umfasst außerdem die 
Bachelor-Thesis. 

 
2. Prüfungen werden in der Regel münd-

lich durchgeführt. Prüfungen, zu denen 
sich voraussichtlich mehr als 20 Teil-
nehmer und/oder Teilnehmerinnen an-
melden werden, können schriftlich 
durchgeführt werden. Der Prüfer oder 
die Prüferin entscheidet, ob in begründe-
ten Fällen auch Prüfungen, zu denen 
weniger als 20 Teilnehmer und/oder 
Teilnehmerinnen erwartet werden, 
schriftlich durchgeführt werden. Jeder 
Prüfer und/oder jede Prüferin gibt bis 
zum Meldetermin bekannt, ob er oder 
sie schriftlich prüfen wird. 

 
3. Die Prüfungsanforderungen in den ein-

zelnen Fächern sind im Anhang zu die-
ser Prüfungsordnung aufgeführt. Die 
Anforderungen sind ständigen, durch die 
Rückwirkung neuerer Forschungs-
ergebnisse und Entwicklungen auf die 
Lehre bedingten Änderungen unterwor-
fen und werden von dem jeweiligen Prü-
fer oder der jeweiligen Prüferin jährlich 
überprüft und gegebenenfalls neu festge-
legt. Änderungen der Anforderungen 
werden von jedem Prüfer und jeder Prü-
ferin dem Studiendekan oder der Stu-
diendekanin des Fachbereichs Maschi-
nenbau mitgeteilt. Änderungen der Prü-
fungsanforderungen bedürfen der Zu-
stimmung des Studiendekans oder der 
Studiendekanin. Die Änderungen wer-
den vom Studiendekan oder der Stu-
diendekanin durch Aushang im Prü-
fungssekretariat des Fachbereichs Ma-
schinenbau bekanntgegeben. Zum Zeit-
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punkt einer Prüfungsleistung gelten die 
jeweils aktuellen Prüfungsanforderun-
gen. In Ausnahmefällen kann der Prüfer 
oder die Prüferin mit dem Studenten o-
der der Studentin die Anwendung der 
Prüfungsanforderung des vergangenen 
Studienjahres vereinbaren. Die in einem 
Prüfungsfach gültigen Prüfungs-
anforderungen werden in dem jedem 
Zeugnis beizufügenden Diploma Supp-
lement in englischer Sprache aufgeführt. 

 
4. Es wird empfohlen, die Veranstaltungen 

in der im Folgenden dargestellten Ab-
folge zu besuchen. Der Erwerb benoteter 
Credits soll semesterbegleitend oder im 
Anschluss an den Besuch der Veranstal-
tung bis zum Beginn des nächsten Vor-
lesungszeitraums erfolgen. Die in den 
Tabellen verwendeten Abkürzungen be-
deuten: V = Vorlesung, Ü = Übung, PK 
= Projektkurs, P = Praktikum, S = Semi-
nar, T = Tutorium. 

 
Erwerb von Credits im 1. Semester: 
Fach Semester-

wochen-
stunden  

Credits Anmerkung

Arbeitstechniken   2S 2 unbenotet 
Einführung in den 
Maschinenbau 

2PK 0 Teilnahme 
freiwillig 

Grundlagen der 
Datenverarbeitung 

2V+2Ü 4 benotet 

Technologie der 
Fertigungsverfahren 

3V 6 benotet 

Orientierungswoche  0 Teilnahme 
freiwillig 

Physikalische  
Stoffkunde 

2V 4 benotet 

Technische Mecha-
nik I 

3V+2Ü 6 benotet 

Mathematik I für 
Maschinenbauer 

4V+2Ü 8 benotet 

 
 

14V+6Ü 
+2S+2PK 

30  

 
Erwerb von Credits im 2. Semester: 
Fach Semester-

wochen-
stunden  

Credits Anmerkung

Einführung in das 
rechnergestützte 
Konstruieren 

1V+2T+1Ü 4 benotet 

Einführung in die 
Elektrotechnik 

4V+2Ü 8 benotet 

Grundzüge der 
Chemie für Ma-
schinenbauer 

2V 4 benotet 

Mathematik II für 
Maschinenbauer 

4V+2Ü 8 benotet 

Technische Me-
chanik II 

2V+2Ü 4 benotet 

Werkstoffkunde 
und -prüfung 

2V+1P 5 benotet 

 
 

15V+1P+ 
2T+7Ü 

33  

 
Erwerb von Credits im 3. Semester: 

Fach Semester-
wochen-
stunden  

Credits Anmerkung

Experimentalphysik 2V+1Ü 4 benotet 
Maschinenelemente 
und Mechatronik I 

4V+4Ü 8 benotet 

Mathematik III für 
Maschinenbauer 

2V+2Ü 4 benotet 

Technische Mecha-
nik III 

3V+2Ü 6 benotet 
 

Technische Ther-
modynamik I 

2V+1Ü  4 
 

benotet 
 

Werkstoff- und 
Bauteilfestigkeit 

2V 4 benotet 

 15V+10Ü 30  

 
Erwerb von Credits im 4. Semester: 
Fach Semester-

wochen-
stunden  

Credits Anmerkung 

Lehrveranstaltungen 
anderer Fachberei-
che  

entsprechend 
2V 

4 benotet 
oder unbe-
notet 

Maschinenelemente 
und Mechatronik II 

4V+4Ü 8 benotet 

Numerische Ma-
thematik 

2V+2Ü 4 benotet 

Physikalisches 
Grundpraktikum für 
Maschinenbauer 

3P 3 benotet 

Product Design 
Project 

2PK 4 benotet 

Technische Ther-
modynamik II 

2V+1Ü 4 benotet 

 10V+7Ü 
+2PK+3P 
 

27  

 
Erwerb von Credits im 5. Semester: 
Fach Semester-

wochen-
stunden  

Credits Anmerkung

Maschinendynamik I 3V+1Ü 6 benotet 
Technische Strö-
mungslehre 

3V+1Ü 6 benotet 

Wahlpflichtbereich A 10V 20 benotet 
Wärme- und Stoff-
übertragung 

2V+2Ü 4 benotet 

 18V+4Ü 36  

 
Erwerb von Credits im 6. Semester: 
Fach Semester-

wochen-
stunden  

Credits Anmerkung

Bachelor-Thesis  400 h, max. 
5 Monate 

12 benotet 

Lehrveranstaltungen 
anderer Fachbereiche 

Entsprechend 
2V 

4 benotet 
oder 
unbenotet 

Numerische Berech-
nungsverfahren 

2V+1Ü 4 benotet 

Regelungstechnik 3V+3Ü 6 benotet 

Wahlpflichtbereich A V4 8 benotet 

 11V +4Ü 34  

 
§5 Zentrales Diplomvorprüfungssekreta-
riat 
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1. Die Prüfungsverwaltung für die gesam-
ten Prüfungen des Bachelor-Studiengan-
ges „Mechanical and Process Enginee-
ring“ obliegt dem zentralen Diplomvor-
prüfungssekretariat. 

 
2. Das zentrale Diplomvorprüfungssekreta-

riat meldet die Noten der Einzelprüfun-
gen an die Prüfungskommission des 
Fachbereichs Maschinenbau. 

 
§6 Prüfungskommission 
 
1. Der Fachbereich Maschinenbau richtet 

für diesen Studiengang eine aus dem 
Studiendekan oder der Studiendekanin 
und weiteren hauptamtlichen Profes-
soren und/oder Professorinnen bestehen-
de Prüfungskommission ein; diese ist 
zuständig für die Prüfungen in diesem 
Studiengang. 

2. Die Prüfungskommission kann Mitglie-
der anderer Fachbereiche, soweit sie an 
dem jeweiligen Studiengang beteiligt 
sind, als Mitglied der Prüfungskommis-
sion hinzuziehen. 

 
3. Der Fachbereich entsendet je einen Ver-

treter oder eine Vertreterin der Gruppe 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen und der Gruppe der 
Studenten und Studentinnen in die Prü-
fungskommission. Die Mehrheit der 
Hochschullehrer und Hochschullehrerin-
nen muss sichergestellt sein. Die Vertre-
ter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müs-
sen mindestens die Master-Prüfung oder 
eine vergleichbare Prüfung abgelegt ha-
ben.  

 
4. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt 

mindestens zwei Jahre, soweit sie Hoch-
schullehrer oder Hochschullehrerinnen 
sind, anderenfalls mindestens ein Jahr. 
Für eine Überschneidung der Amtszeiten 
der Mitglieder soll Sorge getragen wer-
den.  

 
5. Der Fachbereich Maschinenbau kann 

die Aufgaben dieser Prüfungskom-
mission einer für weitere Studiengänge 
des Fachbereichs Maschinenbau zustän-
digen Prüfungskommission übertragen. 

 
§7 Verfahren der Prüfungskommission 
 
1. Der Studiendekan oder die Studiende-

kanin wird vom Fachbereichsrat für ei-
nen Zeitraum von zwei Jahren gewählt. 
Wiederwahl ist möglich. 

  

2. Der Studiendekan oder die Studien-
dekanin führt die Geschäfte der Prü-
fungskommission. 

 
3. Dem Studiendekan oder der Studiende-

kanin können Aufgaben der Prüfungs-
kommission nach §8 generell oder im 
Einzelfall übertragen werden. 

 
4. Die Prüfungskommission ist beschluss-

fähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer 
Mitglieder anwesend ist. Sie beschließt 
mit der Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder, wobei diese Mehrheit die Mehr-
heit der Stimmen der anwesenden Hoch-
schullehrer und Hochschullehrerinnen 
enthalten muss. Stimmenthaltungen und 
ungültige Stimmen gelten als Neinstim-
men. Bei Stimmengleichheit ist der Be-
schlussvorschlag abgelehnt. Bei Ent-
scheidungen, die die Beurteilung einer 
Prüfungsleistung betreffen, sind Stimm-
enthaltungen nicht zulässig. 

 
§8 Aufgaben der Prüfungskommission 
 
1. Die Prüfungskommission sorgt dafür, 

dass die Bestimmungen der Prüfungs-
ordnung eingehalten werden. Sie trifft 
die hierfür notwendigen Entscheidun-
gen, sofern nicht durch diese Prüfungs-
ordnung eine andere Zuständigkeit be-
gründet ist. 

 
2. Die Prüfungskommission bestimmt für 

die einzelnen Prüfungen den oder die 
Prüfer oder die Prüferin oder die Prüfe-
rinnen und den oder die Beisitzer oder 
die Beisitzerin oder die Beisitzerinnen 
(§21). Die Prüfungskommission kann 
die Bestimmung des Beisitzers oder der 
Beisitzer oder der Beisitzerin oder der 
Beisitzerinnen dem Prüfer oder der Prü-
ferin oder den Prüfern oder den Prüfe-
rinnen übertragen. 

 
3. Die Kommissionsmitglieder haben das 

Recht, den Prüfungen beizuwohnen. 
 
4. Die Prüfungskommission berichtet dem 

Fachbereich Maschinenbau aufgrund der 
erfassten Prüfungsdaten jährlich über die 
Entwicklung der Prüfungen und der Stu-
dienzeit. 

 
5. Die Mitglieder der Prüfungskommission 

unterliegen der Amtverschwiegenheit. 
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst 
stehen, sind sie durch den Studiendekan 
oder die Studiendekanin zur Verschwie-
genheit zu verpflichten. 
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§9 Prüfer, Prüferinnen, Beisitzer und Bei-
sitzerinnen 
 
1. Ein Hochschullehrer oder eine Hoch-

schullehrerin ist Prüfer oder Prüferin in 
den Fächern, in denen er oder sie eine 
Lehrtätigkeit ausübt. 

 
2. Prüfungen werden von den Mitgliedern 

der Gruppe der Professoren und Profes-
sorinnen einschließlich der Professoren 
und Professorinnen nach dem Ausschei-
den aus dem aktiven Dienst, wissen-
schaftlichen Mitgliedern und Lehrbeauf-
tragten abgenommen, die in den Prü-
fungsfächern Lehrveranstaltungen anbie-
ten oder damit beauftragt wurden. Die 
Beteiligung wissenschaftlicher Mitglie-
der an Hochschulprüfungen setzt voraus, 
dass ihnen für das Prüfungsfach ein 
Lehrauftrag erteilt worden ist. 

 
3. Der Beisitzer oder die Beisitzerin einer 

Prüfung in einem Fach werden von der 
Prüfungskommission aus dem Kreis der-
jenigen Mitglieder der an der Prüfung 
beteiligten Fachbereiche bestimmt, die 
bereits eine entsprechende Master-
Prüfung oder eine vergleichbare Prüfung 
bestanden haben. Die Prüfungs-
kommission kann die Bestimmung des 
Beisitzers oder der Beisitzerin an den 
jeweiligen Prüfer oder die jeweilige Prü-
ferin delegieren. 

 
II Prüfungsvoraussetzungen und -verfah-
ren 
 
§10 Allgemeine Zulassungsvoraussetz-
ungen 
 
1. Die Zulassung zu einer Prüfung setzt im 

Rahmen der Studienordnung ein ord-
nungsgemäßes Studium des Studenten 
oder der Studentin im Bachelor-
Studiengang „Mechanical and Process 
Engineering“ voraus. Zur Zeit der Mel-
dung bzw. der Ablegung der Prüfung 
muss der Student oder die Studentin im 
Bachelor-Studiengang „Mechanical and 
Process Engineering“ der Technischen 
Universität Darmstadt immatrikuliert 
sein. Die zuständige Prüfungskommissi-
on kann in Fällen des Studienortwech-
sels oder der Wiederaufnahme des Stu-
diums auf Antrag von der Immatrikula-
tionspflicht bei der Meldung zu einer 
Prüfung befreien. Über Anträge auf Be-
freiung von der Immatrikulationspflicht 
während der Ablegung der Prüfung ent-
scheidet ebenfalls die zuständige Prü-
fungskommission.  

 
2. Vor Anmeldung zur Bachelor-Thesis 

müssen mindestens 14 Wochen Indust-
riepraktikum gemäß der Praktikums-
ordnung des Fachbereichs Maschinen-
bau anerkannt sein. 

 
§11 Nachweise bei der Meldung zu einer 
Prüfung 
 
1. Bei der Meldung zu einer Fachprüfung 

sind im Diplomvorprüfungssekretariat 
folgende Unterlagen vorzulegen: 
a. die Immatrikulationsbescheinigung 

der Technischen Universität Darm-
stadt; 

 
b. Nachweise über die Zulassungs-

voraussetzungen gemäß §10 Abs. 2; 
 
c. eine Erklärung darüber, ob der Stu-

dent oder die Studentin bereits in 
diesem oder einem anderen Studien-
gang immatrikuliert war und eine 
Prüfung endgültig nicht bestanden 
hat. 

 
2. Bestehen Wahlmöglichkeiten für ein-

zelne Prüfungsfächer, so sind die ge-
wählten Fächer bei der Meldung zur ers-
ten Prüfung des Wahlpflichtbereichs an-
zugeben. 

 
§12 Zulassung zu den Prüfungen 
 
1. Über die Zulassung zu einer Prüfung 

entscheidet der Studiendekan oder die 
Studiendekanin. 

 
2. Hat ein Student oder eine Studentin in 

einem anderen Studiengang eine Prü-
fung endgültig nicht bestanden, ent-
scheidet die Prüfungskommission über 
die Zulassung zur Prüfung. 

 
3. Die Zulassung zu Prüfungen in einem 

Wahlpflichtbereich erfolgt nach Vorlage 
eines Prüfungsplans bei der Prüfungs-
kommission. Im Prüfungsplan werden 
die in den Wahlpflichtbereichen zu prü-
fenden Fächer vereinbart. Beim Erstel-
len des Prüfungsplanes beraten die Men-
toren der Studenten oder Studentinnen 
oder die Mitarbeiter und/oder Mitarbei-
terinnen des Prüfungssekretariats des 
Fachbereichs Maschinenbau den Studen-
ten oder die Studentin. 

 
4. Die Zulassung zu einer Prüfung muss 

versagt werden, 
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a. wenn der Student oder die Studentin 
die betreffende Prüfung an der 
Technischen Universität Darmstadt 

 
b. oder einer anderen wissenschaftli-

chen Hochschule im gleichen oder 
in einem eng verwandten Studien-
gang endgültig nicht bestanden hat; 

 
c. wenn der Student oder die Studentin 

die in §11 genannten Nachweise 
nicht erbringt. 

 
5. Über die Ausnahmen in besonderen Fäl-

len entscheidet auf Antrag des Studenten 
oder der Studentin die Prüfungskommis-
sion. 

 
§13 Meldefristen 
 
Der Studiendekan oder die Studiendekanin 
gibt die Fristen für die Meldung zu Prüfun-
gen spätestens vier Wochen vor Beginn der 
Meldefristen durch Aushang im zentralen 
Diplomvorprüfungssekretariat bekannt. Bei 
Nichteinhaltung der Meldefristen ist eine Zu-
lassung zu Prüfungen ausgeschlossen. Über 
eine Nachfrist in begründeten Fällen ent-
scheidet der Studiendekan oder die Studien-
dekanin. 
 
§14 Rücktritt und Versäumnis 
 
1. Ein Rücktritt von einer Prüfung in ei-

nem Fach ist bis spätestens vier Wochen 
vor dem Prüfungstermin ohne Angabe 
von Gründen möglich; der Rücktritt ist 
der Prüfungskommission schriftlich mit-
zuteilen. 

 
2. Nach dem in Absatz 1 genannten Zeit-

punkt ist ein Rücktritt von der Prüfung 
in einem Fach nur bei Vorliegen triftiger 
Gründe auf Antrag möglich; der Antrag 
ist unmittelbar nach Bekannt werden der 
Gründe bei der Prüfungskommission zu 
stellen, die Gründe sind glaubhaft zu 
machen. Soweit die Einhaltung von Fris-
ten für die erstmalige Meldung zur Prü-
fung, die Wiederholung von Prüfungen, 
die Gründe für das Versäumnis von Prü-
fungen und die Einhaltung von Bearbei-
tungszeiten für Prüfungsarbeiten betrof-
fen sind, steht der Krankheit des Studen-
ten oder der Studentin die Krankheit ei-
nes von ihm oder ihr überwiegend allein 
zu versorgenden Kindes gleich. Die Prü-
fungskommission entscheidet möglichst 
vor dem Prüfungstermin darüber, ob die 
Gründe anerkannt werden. 

 

3. Die Prüfung in einem Fach wird als 
„nicht ausreichend“ erklärt, wenn der 
Student oder die Studentin ohne triftige 
Gründe, oder nachdem seine oder ihre 
Gründe von der Prüfungskommission 
nicht anerkannt worden sind, zum Prü-
fungstermin nicht erscheint. 

 
III Anrechnung von Prüfungen und Stu-
dienleistungen 
 
§15 Anerkennung von Studienzeiten, Stu-
dienleistungen und Prüfungsleistungen 
 
1. Studienzeiten und Prüfungsleistungen 

werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung 
angerechnet, wenn sie an einer Universi-
tät oder gleichgestellten Hochschule in 
dem gleichen, bei derselben Akkreditie-
rungsagentur akkreditierten Studiengang 
erbracht wurden. 

 
2. Studienzeiten und Prüfungsleistungen in 

Studiengängen, die nicht unter Absatz 1 
fallen, werden angerechnet, soweit die 
Gleichwertigkeit gegeben ist. Studien-
zeiten und Prüfungsleistungen sind 
gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang 
und in den Anforderungen denjenigen 
des entsprechenden Studiums an der 
Technischen Universität Darmstadt im 
wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein 
schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewer-
tung vorzunehmen. Bei der Anrechnung 
von Studienzeiten und Prüfungsleistun-
gen, die außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erbracht wurden, sind die 
von Kultusministerkonferenz und Hoch-
schulrektorenkonferenz gebilligten Ä-
quivalenzvereinbarungen sowie Abspra-
chen im Rahmen von Hochschulpartner-
schaften zu beachten (z. B. ECTS). 

 
3. Absatz 2 gilt auch für Studienzeiten und 

Prüfungsleistungen an anderen Bil-
dungseinrichtungen, insbesondere an 
staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademien sowie an Fachschulen, 
Ingenieurschulen und Offiziershoch-
schulen der ehemaligen Deutschen De-
mokratischen Republik. 

 
4. Werden Prüfungsleistungen angerech-

net, sind die Noten - soweit die Noten-
systeme vergleichbar sind - zu überneh-
men und in die Berechnung der Gesamt-
note einzubeziehen. Bei unvergleichba-
ren Notensystemen wird der Vermerk 
„bestanden“ aufgenommen. Eine Kenn-
zeichnung der Anrechnung im Zeugnis 
ist zulässig. 
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5. Bei Vorliegen der Voraussetzungen der 

Absätze 1 bis 3 besteht ein Rechtsan-
spruch auf Anrechnung. Die Anrech-
nung von Studienzeiten und Prüfungs-
leistungen, die in der Bundesrepublik 
Deutschland erbracht wurden, erfolgt 
von Amts wegen. 

 
6. Die Entscheidungen trifft die zuständige 

Prüfungskommission, falls erforderlich 
unter Heranziehung eines Prüfers oder 
einer Prüferin des betreffenden Fachs. 
Der Student oder die Studentin hat die 
für die Anerkennung erforderlichen Un-
terlagen vorzulegen.  

 
§16 Anerkennung von Studienleistungen 
aus Fernstudien 
 
Für Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten 
Fernstudien gilt §15 entsprechend. 
 
IV Studienleistungen und Bachelor-Thesis 
 
§17 Studienleistungen und semesterbeglei-
tende Prüfungen  
 
1. Ein Prüfer kann in seinem oder eine 

Prüferin in ihrem Prüfungsfach die Ab-
nahme von Studienleistungen anbieten. 
Bei Studienleistungen handelt es sich 
um benotete Klausuren, Hausaufgaben, 
Referate oder Kolloquien. Studienleis-
tungen dienen der Selbstkontrolle des 
Studenten oder der Studentin. Die Ab-
gabe einer Studienleistung ist freiwillig. 

 
2. Das Erbringen von Studienleistungen ist 

nicht Voraussetzung zur Zulassung zu 
einer Prüfung.  

 
3. Jede Prüfung kann vom Prüfer oder von 

der Prüferin zusätzlich zur regulären 
Prüfung auch semesterbegleitend ange-
boten werden. Bietet ein Prüfer oder ei-
ne Prüferin eine semesterbegleitende 
Prüfung an, so finden innerhalb der Vor-
lesungszeit eine erste und unmittelbar 
nach Ende der Vorlesungszeit eine zwei-
te Prüfung statt. Der Prüfer oder die Prü-
ferin kündigt vier Wochen vor Beginn 
des Vorlesungszeitraums dem Studien-
dekan oder der Studiendekanin an, dass 
der Prüfer oder die Prüferin seine oder 
ihre Prüfung semesterbegleitend anbie-
tet. Der Studiendekan oder die Studien-
dekanin gibt durch Aushang im Prü-
fungssekretariat bekannt, welche Prü-
fungen semesterbegleitend durchgeführt 
werden. Semesterbegleitende Prüfungen 

können mündlich oder schriftlich oder in 
anderer, dem Fach angemessenen Weise 
durchgeführt werden. 

 
§18 Bachelor-Thesis 
 
1. Die Bachelor-Thesis soll zeigen, dass 

der Student oder die Studentin in der 
Lage ist, ein Problem aus dem studierten 
Gebiet nach wissenschaftlichen Metho-
den zu bearbeiten. Die Bachelor-Thesis 
kann auch bei Themenstellung als Grup-
penarbeit zugelassen werden, wenn der 
als Prüfungsleistung zu bewertende Bei-
trag des Einzelnen oder der Einzelnen 
auf Grund der Angabe von Abschnitten, 
Seitenzahlen oder anderen objektiven 
Kriterien, die eine eindeutige Abgren-
zung ermöglichen, erkennbar ist und die 
Anforderungen nach Satz 1 erfüllt. 

 
2. Das Thema der Bachelor-Thesis kann 

erst nach der Zulassung des Studenten 
oder der Studentin zur Prüfung ausgege-
ben werden. Der Student oder die Stu-
dentin kann der Prüfungskommission 
den Hochschullehrer oder die Hoch-
schullehrerin vorschlagen, der oder die 
das Thema stellt, die Arbeit betreut und 
nach Maßgabe des §25 bewertet, wobei 
in begründeten Fällen durch die Prü-
fungskommission von dem Vorschlag 
des Studenten oder der Studentin abge-
wichen werden kann. Die Wünsche des 
Studenten oder der Studentin bei der 
Themenstellung sind nach Möglichkeit 
zu berücksichtigen. 

 
 
3. Die Bachelor-Thesis ist im Fachbereich 

Maschinenbau durchzuführen. In be-
gründeten, durch den Studiendekan oder 
die Studiendekanin zu genehmigenden 
Fällen kann die Bachelor-Thesis in ei-
nem anderen Fachbereich der Techni-
schen Universität Darmstadt oder an ei-
ner anderen Hochschule durchgeführt 
werden. In diesen Fällen bestimmt die 
Prüfungskommission einen hauptamtli-
chen Professor oder eine hauptamtliche 
Professorin des Fachbereichs, in dem die 
Arbeit durchgeführt wird, und einen 
hauptamtlichen Professor oder eine 
hauptamtliche Professorin des Fachbe-
reichs Maschinenbau der Technischen 
Universität Darmstadt gemeinschaftlich 
zu Prüfern oder Prüferinnen oder zu Prü-
fer und Prüferin, die das Thema der Ar-
beit stellen, die Arbeit betreuen und 
nach Maßgabe des §25 bewerten. 
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4. Die Bachelor-Thesis darf mit Zustim-
mung des Studiendekans oder der Stu-
diendekanin in einer Einrichtung außer-
halb einer Hochschule ausgeführt wer-
den, wenn die Betreuung durch einen in 
Forschung und Lehre tätigen Hochschul-
lehrer oder eine in Forschung und Lehre 
tätige Hochschullehrerin gesichert ist. 

 
5. Das Thema einer Bachelor-Thesis, die 

außerhalb einer Hochschule durch-
geführt wird, muss von einem hauptamt-
lichen Professor oder einer hauptamtli-
chen Professorin des Fachbereichs Ma-
schinenbau gestellt werden; der Profes-
sor oder die Professorin betreut die Ar-
beit und bewertet sie nach Maßgabe des 
§25.  

 
6. Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-

Thesis beträgt 400 Stunden. Die Bache-
lor-Thesis muss in längstens 5 Monaten 
abgeschlossen sein. 

 
7. Bei Teilzeitstudenten oder Teilzeit-

studentinnen verlängert sich der 
Bearbeitungszeitraum nicht. 

 
8. Eine Verlängerung der Bachelor-Thesis 

ist bei ärztlich attestierter Arbeits-
unfähigkeit des Studenten oder der Stu-
dentin um den Zeitraum der Arbeitsun-
fähigkeit auf Antrag möglich. Über den 
Antrag entscheidet der Studiendekan o-
der die Studiendekanin. Der Arbeitsun-
fähigkeit des Studenten oder der Studen-
tin steht die Krankheit eines von ihm 
oder ihr überwiegend allein zu versor-
genden Kindes gleich. 

 
9. Eine Verlängerung der Bachelor-Thesis 

aus einem anderen als in (8) genannten 
Grund ist nur in einer Ausnahme-
situation auf Antrag möglich. Über den 
Antrag entscheidet der Studiendekan o-
der die Studiendekanin gemeinsam mit 
mindestens einem weiteren Mitglied der 
Prüfungskommission.  

 
10. Die Bachelor-Thesis wird mit einem öf-

fentlichen Kolloquium abgeschlossen. 
 
11. Der Student oder die Studentin kann bis 

zur Hälfte der vorgesehenen Bearbei-
tungszeit, spätestens aber nach zwei 
Monaten, das gestellte Thema zurückge-
ben. Eine Rückgabe des neu gestellten 
Themas ist ausgeschlossen. 

 
12. Die Bachelor-Thesis ist von dem Stu-

denten oder von der Studentin mit einem 
Verzeichnis aller benutzten Quellen und 

Hilfsmittel und einer Erklärung zu ver-
sehen, dass er oder sie die Arbeit selb-
ständig verfasst hat.  

 
13. Es sind zwei Exemplare der Bachelor-

Thesis einzureichen. Das Korrektur-
exemplar der Bachelor-Thesis wird Be-
standteil der Prüfungsakte und verbleibt 
bei der Universität. Mit der Einreichung 
überträgt der Student oder die Studentin 
der Universität das Recht, die Bachelor-
Thesis in der Bibliothek zu veröffentli-
chen. Ein Exemplar der Bachelor-Thesis 
wird in der Regel in einer Bibliothek der 
Universität öffentlich zugänglich ge-
macht. Eine Pflicht zur Veröffentlichung 
der Bachelor-Thesis besteht nicht.  

 
V Durchführung der Prüfung 
 
§19 Prüfungstermine 
 
1. Die Prüfungen finden jährlich zweimal, 

in der Regel im Frühjahr und im Herbst 
statt. 
 

2. Termine für Einzelprüfungen werden 
von der Prüfungskommission im Be-
nehmen mit dem jeweiligen Studenten  
oder der jeweiligen Studentin und dem 
bestellten Prüfer oder der bestellten Prü-
ferin festgelegt. 

 
§20 Prüfungsfächer 
 
1. Zum Erwerb des Bachelor of Science im 

Studiengang „Mechanical and Process 
Engineering“ sind benotete Prüfungen in 
folgenden Fächern abzulegen und Cre-
dits im genannten Umfang zu erwerben. 

 
Fächer Credits Benotung 
Arbeitstechniken 2 unbenotet 
Bachelor-Thesis 12 benotet 
Einführung in das rechnerge-
stützte Konstruieren 

4 benotet 

Einführung in die Elektrotech-
nik 

8 benotet 

Experimentalphysik 4 benotet 
Grundlagen der Datenverarbei-
tung 

4 benotet 

Grundzüge der Chemie für Ma-
schinenbauer 

4 benotet 

Lehrveranstaltungen anderer 
Fachbereiche 

8 benotet 
oder un-
benotet 

Maschinendynamik I 6 benotet 
Maschinenelemente und Me-
chatronik I 

8 benotet 

Maschinenelemente und Me-
chatronik II 

8 benotet 

Mathematik I für Maschinen-
bauer 

8 benotet 

Mathematik II für Maschinen-
bauer 

8 benotet 

Mathematik III für Maschinen-
bauer 

4 benotet 
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Numerische Berechnungsver-
fahren 

4 benotet 

Numerische Mathematik für 
Maschinenbauer 

4 benotet 

Physikalische Stoffkunde 4 benotet 
Physikalisches Grundpraktikum 
für Maschinenbauer 

3 benotet 

Product Design Project 4 benotet 
Regelungstechnik 6 benotet 
Technische Mechanik I 6 benotet 
Technische Mechanik II 4 benotet 
Technische Mechanik III 6 benotet 
Technische Strömungslehre 6 benotet 
Technische Thermodynamik I 4 benotet 
Technische Thermodynamik II 4 benotet 
Technologie der Fertigungsver-
fahren 

6 benotet 

Wahlpflichtbereich A 28 benotet 
Wärme- und Stoffübertragung 4 benotet 
Werkstoffkunde und -prüfung 5 benotet 
Werkstoff- und Bauteilfestigkeit 4 benotet 
 190  
 
 
Fächer des Wahlpflichtbereichs A sind: 
 
 Fach Semester-

Wochen-
stunden 

Cre-
dits 

1. Auslegung von Mensch-
Maschine-Schnittstellen 

2V+1Ü 4 

2. Druckmaschinen I 4V 8 
3. Einführung in die Papier-

fabrikation 
2V 4 

4. Energietechnik I 2V 4 
5. Energietechnik II 2V 4 
6. Fertigung und Werk-

zeugmaschinen I 
4V 8 

7. Flugantriebe und Gastur-
binen I 

4V 8 

8. Konstruieren mit Faser-
Kunststoff-Verbunden I 

4V 8 

9. Kraftfahrzeuge I 3V 6 
10. Kraftwerks- und 

Verbrennungstechnik I 
4V 8 

11. Maschinenakustik I 2V+1Ü 4 
12. Produktentwicklung 4V+4Ü 8 
13. Thermische Verfahrens-

technik I (Thermodyna-
mik der Gemische) 

2V+1Ü 4 

14. Thermische Verfahrens-
technik II (Verfahrens-
technische Grundoperati-
onen) 

2V+1Ü 4 

15. Turbomaschinen I 4V 8 
16. Umformtechnik I 2V 4 
17. Umformtechnik II 2V 4 
18. Verbrennungskraftma-

schinen I 
3V 6 

 
 

Die Liste der Fächer des Wahlpflichtbe-
reichs A kann durch Beschluss des 
Fachbereichsrates geändert werden. 
Fächer der „Lehrveranstaltungen anderer 
Fachbereiche“ sind Vorlesungen oder 
Seminare anderer Fachbereiche, in de-
nen benotete oder unbenotete Credits 
erworben werden können. Zu Lehrver-
anstaltungen, die keinem Fachbereich 
zugeordnet werden können, können 
durch Beschluss der Prüfungskommissi-

on Prüfer bestellt werden. Ein Prüfer o-
der eine Prüferin kann den Erwerb beno-
teter Credits anderer Prüfungsfächer als 
Voraussetzungen für die Prüfungen in 
ihren Fächern empfehlen und teilt dies 
dem Studiendekan oder der Studiende-
kanin mit. Die empfohlenen Zugangs-
voraussetzungen werden durch den Stu-
diendekan oder die Studiendekanin 
durch Aushang im Prüfungssekretariat 
bekanntgegeben.  

 
2. Zusätzlich zu den nach Absatz 1 zu be-

stimmenden Prüfungsfächern hat jeder 
Student und jede Studentin das Recht, in 
anderen an der Technischen Universität 
Darmstadt vertretenen Fächern Studien- 
und Prüfungsleistungen zu erbringen. 
Eine Zulassung ist ausgeschlossen, wenn 
noch keine Prüfung im Bachelor-
Studiengang „Mechanical and Process 
Engineering“ abgelegt worden. 

 
§21 Auswahl der Prüfer 
 
1. Zur Abhaltung der Prüfung im Einzel-

fach wird von der Prüfungskommission 
in der Regel derjenige Hochschullehrer 
oder diejenige Hochschullehrerin be-
stimmt, der oder die die Lehrtätigkeit in 
diesem Prüfungsfach ausübt. 

 
2. Sind für ein Prüfungsfach von der Prü-

fungskommission mehrere Prüfer 
und/oder Prüferinnen bestellt (§8), so 
bestimmt die Prüfungskommission den 
Prüfer oder die Prüferin. Wünsche des 
Studenten oder der Studentin sollen 
möglichst berücksichtigt werden. 

 
 
3. In begründeten Fällen können mehrere 

Prüfer und/oder Prüferinnen gemeinsam 
für eine Prüfung bestellt werden. 

 
§22 Form der Prüfung 
 
1. Mündliche Prüfungen in einem Prü-

fungsfach sind in einer Prüfungs-
veranstaltung abzuhalten und mit einer 
Note zu bewerten.  

 
2. Prüfungen werden in der Regel in der 

Sprache abgehalten, in der das Prüfungs-
fach überwiegend gelehrt worden ist. 

 
3. Prüfungen können in wechselseitigem 

Einvernehmen zwischen Prüfer oder 
Prüferin und Beisitzer oder Beisitzerin 
und Student oder Studentin in deutscher 
oder in englischer Sprache abgehalten 
werden. 
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4. Die Dauer der mündlichen Prüfung soll 
je Student oder Studentin und Fach min-
destens 15 Minuten betragen. In den 
mündlichen Prüfungen können auch 
schriftliche Aufgaben gestellt werden. 
Der Schwerpunkt liegt auf dem Prü-
fungsgespräch. Ein Beisitzer oder eine 
Beisitzerin muss stets zur Prüfung hin-
zugezogen werden, wenn die Prüfung 
nur von einem Prüfer oder nur von einer 
Prüferin abgehalten wird. Vor der Fest-
setzung der Note hört der Prüfer oder die 
Prüferin die anderen an der Prüfung 
mitwirkenden Prüfer und/oder Prüferin-
nen oder den Beisitzer oder die Beisitze-
rin. 

 
5. Studenten oder Studentinnen, die sich in 

einem späteren Prüfungstermin der glei-
chen Fachprüfung unterziehen wollen, 
sollen nach Maßgabe der räumlichen 
Verhältnisse als Zuhörer oder Zuhörer-
rinnen zugelassen werden, es sei denn, 
der zu prüfende Student oder die zu prü-
fende Studentin widerspricht. Die Zulas-
sung erstreckt sich jedoch nicht auf die 
Beratung und Bekanntgabe der Prü-
fungsergebnisse an den zu prüfenden 
Studenten oder die zu prüfende Studen-
tin. 

 
6. Die wesentlichen Gegenstände und Er-

gebnisse der mündlichen Prüfungs-
leistungen sind in einem Protokoll fest-
zuhalten. Das Ergebnis ist dem zu prü-
fenden Studenten oder der zu prüfenden 
Studentin im Anschluss an die mündli-
chen Prüfungsleistungen bekannt 
zugeben und auf Verlangen zu begrün-
den. 

 
§23 Nachteilsausgleich 
 
1. Im Prüfungsverfahren ist auf Art und 

Schwere einer Behinderung Rücksicht 
zu nehmen. Macht ein Student oder eine 
Studentin glaubhaft, dass er oder sie we-
gen lang andauernder oder ständiger 
körperlicher Behinderung nicht in der 
Lage ist, die Prüfungsleistung ganz oder 
teilweise in der vorgesehenen Form ab-
zulegen, kann der Prüfer oder die Prüfe-
rin dies durch entsprechende Verlänge-
rung der Bearbeitungszeit oder eine an-
dere Gestaltung des Prüfungsverfahrens 
ausgleichen. Auf Verlangen ist ein ärzt-
liches Attest vorzulegen. 

 
2. Entscheidungen nach Abs. 1 trifft der 

Prüfer oder die Prüferin, in Zweifelsfäl-
len die Prüfungskommission im Einver-

nehmen mit dem Prüfer oder der Prüfe-
rin. 

 
3. Für mündliche Prüfungen und Studien-

leistungen gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend. 

 
§24 Zusammenstellung des Prüfungser-
gebnisses 
 
1. Über die Ergebnisse der Prüfung wird 

für jeden Studenten und für jede Studen-
tin aufgrund der Protokolle der Prüfun-
gen im einzelnen Fach und der Bewer-
tung der Bachelor-Thesis eine tabellari-
sche Zusammenstellung angefertigt. 
Darin werden die Ergebnisse der Prü-
fungen jeweils mit Prüfungsfach, Name 
des Prüfers oder der Prüferin, Datum 
und Note festgehalten. 

 
2. Die Bachelor-Thesis ist von dem Hoch-

schullehrer, der oder der Hochschulleh-
rerin, die das Thema gestellt und die Ar-
beit betreut hat, schriftlich zu beurteilen. 
Wird die Bachelor-Thesis mit „nicht 
ausreichend“ bewertet, so ist das Urteil 
eines weiteren Hochschullehrers oder 
einer weiteren Hochschullehrerin einzu-
holen. Bei nicht übereinstimmender Be-
urteilung entscheidet die Prüfungskom-
mission nach Anhörung der beteiligten 
Hochschullehrer und/oder Hochschul-
lehrerinnen über die endgültige Bewer-
tung. Bei diesen Entscheidungen sind 
die studentischen Vertreter und/oder 
Vertreterinnen (§6 Abs. 3) nicht stimm-
berechtigt. 

 
3. Nach jedem Prüfungsabschnitt und nach 

Abschluss des gesamten Verfahrens 
wird dem Studenten oder der Studentin 
auf Antrag Einsicht in seine schriftlichen 
Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen 
Gutachten und in die Prüfungsprotokolle 
gewährt. 

 
VI Bewertung der Prüfungs- und Studien-
leistungen 
 
§25 Bewertung der Prüfungs- und Stu-
dienleistungen. Bildung und Gewichtung 
der Noten 
 
1. Die Noten für die einzelnen Prüfungs- 

und Studienleistungen sowie für die Ba-
chelor-Thesis werden von den jeweili-
gen Prüfern oder Prüferinnen festgesetzt. 
Auf Verlangen des Studenten oder der 
Studentin sind die wesentlichen Gründe 
für diese Entscheidung mitzuteilen. Für 
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die Benotung der Prüfungsleistungen 
sind folgende Noten zu verwenden: 

 
� 1 = sehr gut = eine hervorragende 

Leistung 
� 2 = gut = eine Leistung, die erheb-

lich über den durchschnittlichen An-
forderungen liegt 

� 3 = befriedigend = eine Leistung, 
die durchschnittlichen Anforderun-
gen entspricht 

� 4 = ausreichend = eine Leistung, die 
trotz ihrer Mängel noch den Anfor-
derungen genügt; 

� 5 = nicht ausreichend = eine Leis-
tung, die wegen erheblicher Mängel 
den Anforderungen nicht mehr ge-
nügt. 

 
Zur differenzierten Bewertung der Prü-
fungs- und Studienleistungen können 
einzelne Noten um 0.3 auf Zwischen-
werte erhöht oder erniedrigt werden; die 
Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei 
ausgeschlossen. 

 
2. Die Verteilung aller Noten in allen Prü-

fungen der Studiengänge des Fachbe-
reichs Maschinenbau wird im Diplom-
prüfungssekretariat des Fachbereichs 
Maschinenbau statistisch erfasst, um die 
Äquivalenz der deutschen Noten mit 
dem ECTS-Notensystem sicherzustellen. 
Die ECTS-Noten werden auf Basis der 
statistischen Daten der vergangenen fünf 
Jahre durch die Prüfungskommission 
jährlich neu festgelegt. Die Noten im 
Ausland erworbener Credits werden 
nach Anerkennung der Credits durch die 
Prüfungskommission in deutsche Noten 
umgerechnet. Entspricht der ECTS-Note 
nicht eindeutig eine deutsche Note, wird 
der Mittelwert der deutschen Note ge-
wählt. Stimmt der Mittelwert der deut-
schen Note nicht mit der nach §25 Ab-
satz 1 zulässigen Note überein, wird die 
Note auf den nächstbesseren Notenwert 
gerundet. Eine im Ausland mit der 
ECTS-Note FX bewertete Leistung wird 
als 5 (nicht ausreichend) gewertet. 

 
3. Besteht eine Fachprüfung aus mehreren 

Prüfungsleistungen, errechnet sich die 
Fachnote aus dem Durchschnitt der No-
ten der einzelnen Prüfungsleistungen. 
Dabei wird nur die erste Dezimalstelle 
hinter dem Komma berücksichtigt; alle 
weiteren Stellen werden ohne Rundung 
gestrichen. Die Fachnote lautet:  

 
� Bei einem Durchschnitt bis ein-

schließlich 1,5 = sehr gut, 

� bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 
einschließlich 2,5 = gut, 

� bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 
einschließlich 3,5 = befriedigend, 

� bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 
einschließlich 4,0 = ausreichend 

� bei einem Durchschnitt ab 4,l = 
nicht ausreichend.  

 
§26 Festlegen der Noten 
 
1. Die Noten werden grundsätzlich von 

dem Prüfer oder den Prüfern oder der 
Prüferin oder den Prüferinnen des jewei-
ligen Faches festgelegt. 

 
2. Im Falle der semesterbegleitenden Prü-

fungen wird die Note von demjenigen 
Hochschullehrer, der, oder derjenigen 
Hochschullehrerin, die die Prüfungsauf-
gabe gestellt hat, festgelegt.  

 
3. Bei der Bildung der Note kann der Prü-

fer den rechnerisch ermittelten Noten-
wert der Prüfungsnote um bis zu 0.3 an-
heben, wenn dies auf Grund des Ge-
samteindrucks dem Leistungsstand des 
Studenten oder der Studentin besser ent-
spricht und die Abweichung keinen Ein-
fluss auf das Bestehen hat; hierbei sind 
insbesondere die Leistungen in Übungen 
und sonstigen Lehrveranstaltungen zu 
berücksichtigen. 

 
§27 Nichtbestehen einzelner Prüfungen 
 
1. Einzelne Prüfungsfächer, die mit „nicht 

ausreichend“ bewertet werden, sind 
nicht bestanden. 

 
2. Wird die Bachelor-Thesis nicht inner-

halb der Abgabezeit eingereicht, wird sie 
als „nicht ausreichend“ erklärt. 

 
3. Hat ein Student oder eine Studentin ein-

zelne Prüfungsfächer nicht bestanden 
oder ist seine oder ihre Bachelor-Thesis 
nicht mindestens mit „ausreichend“ be-
wertet worden, so wird ihm oder ihr die-
ses Ergebnis von dem jeweiligen Prüfer 
oder der jeweiligen Prüferin bekanntge-
geben. Im Falle einer nichtbestandenen 
Wiederholungsprüfung und im Falle un-
entschuldigten Fehlens erfolgt die Be-
kanntgabe durch den Studiendekan oder 
die Studiendekanin. 

 
§28 Gesamturteil bei bestandener Prü-
fung 
1. Für die Bachelor-Prüfung muss jeweils 

eine Gesamtnote gebildet werden. Die 
Gesamtnote der Bachelor-Prüfung er-
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rechnet sich aus den Fachnoten und der 
Note der Bachelor-Thesis. Für die Bil-
dung der Gesamtnote gilt §25 Abs. 3 
entsprechend. Die Noten in den einzel-
nen Prüfungsfächern werden mit der 
Zahl der Credits für dieses Fach bezogen 
auf die Gesamtzahl der benoteten Cre-
dits des Zeugnisses gewichtet. In die 
Wichtung und in die Berechnung der 
Gesamtnote gehen die Credits und die 
Noten der „Lehrveranstaltungen anderer 
Fachbereiche“ nicht ein.  

 
2. Die Gesamtnote einer bestanden Bache-

lor-Prüfung lautet: 
 
� bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr 

gut; 
� bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 

2,5 gut;  
� bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 

3,5 befriedigend; 
� bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 

4,0 ausreichend. 
 
1. Bei überragenden Leistungen kann von 

der Prüfungskommission auch das Ge-
samturteil „mit Auszeichnung be-
standen“ erteilt werden. Bei dieser Ent-
scheidung sind die studentischen Vertre-
ter oder Vertreterinnen (§6Abs. 3) nicht 
stimmberechtigt.  

 
VII Wiederholung und Befristung der 
Prüfungen; Nichtbestehen der Gesamt-
prüfung 
 
§29 Wiederholung der Prüfung 
 
1. Wird die Prüfungsleistung in einem ein-

zelnen Fach als nicht ausreichend be-
wertet oder gilt die Prüfung als nicht be-
standen, so kann die entsprechende Prü-
fung wiederholt werden. Das gleiche gilt 
für die Bachelor-Thesis. Eine wiederhol-
te schriftliche Prüfung darf erst dann als 
nicht ausreichend bewertet werden, 
wenn dieses Urteil durch eine mündliche 
Nachprüfung bestätigt wurde, die von 
zwei Prüfern oder von zwei Prüferinnen 
oder von einem Prüfer und einer Prüfe-
rin abgenommen werden muss. Eine ei-
genständige Benotung der mündlichen 
Nachprüfung erfolgt nicht; ansonsten 
findet §22 entsprechende Anwendung. 
Die mündliche Nachprüfung ist zum 
frühestmöglichen Termin, gegebenen-
falls in einem Sondertermin außerhalb 
des eigentlichen Prüfungszeitraums, ab-
zuhalten. Vor der Wiederholung eines 
Prüfungsfaches können dem Studenten 

oder der Studentin von der Prüfungs-
kommission Auflagen erteilt werden. 

 
2. Studienleistungen, die mit „nicht ausrei-

chend“ bewertet werden oder als nicht 
bestanden gelten, können mehrmals 
wiederholt werden. 

 
§30 Freiversuch  
 
1. Eine erstmals nicht bestandene Fach-

prüfung gilt als nicht unternommen, 
wenn sie bis zum Ende des Prüfungs-
zeitraums des in §4 Absatz 4 dem betref-
fenden Fach zugeordneten Semester un-
ternommen wird. Ein zweiter Freiver-
such ist ausgeschlossen. Satz 1 gilt nicht, 
wenn die Prüfung auf Grund eines ord-
nungswidrigen Verhaltens, insbesondere 
eines Täuschungsversuchs, für nicht be-
standen erklärt wurde. 

 
2. Bis zu einem Viertel der im Rahmen des 

Freiversuchs bestandene Fachprüfungen 
können zur Notenverbesserung bis zum 
Beginn des übernächsten Vorlesungs-
zeitraums einmal wiederholt werden. 
Wird die zur Notenverbesserung unter-
nommene Prüfung auf Grund eines ord-
nungswidrigen Verhaltens, insbesondere 
eines Täuschungsversuchs für nicht be-
standen erklärt, wird auch die zuvor be-
standene Fachprüfung als nicht bestan-
den erklärt.  

 
3. Für einen Teilzeitstudenten oder eine 

Teilzeitstudentin verlängern sich die 
Fristen umgekehrt proportional dem In-
tensitätsfaktor, mit dem der Teil-
zeitstudent oder die Teilzeitstudentin 
sein oder ihr Studium betreiben. Bei ei-
nem beurlaubten Studenten oder einer 
beurlaubten Studentin verlängern sich 
die Fristen um die Zeit der Beurlaubung, 
sofern der Student oder die Studentin 
während der Beurlaubung keine anre-
chenbaren Credits erwerben konnte. 

 
§31 Zweite Wiederholung 
 
1. Eine zweite Wiederholung eines einzel-

nen Prüfungsfaches ist nur in einem 
Fach möglich. Sie ist im Falle einer 
schriftlichen Prüfung von zwei Prüfern 
oder Prüferinnen oder einem Prüfer und 
einer Prüferin zu bewerten. Die zweite 
Wiederholungsprüfung ist im Falle einer 
mündlichen Prüfung als Kollegialprü-
fung, zu der die Prüfungskommission 
zwei Prüfer oder Prüferinnen oder einen 
Prüfer und eine Prüferin sowie einen 
Beisitzer oder eine Beisitzerin bestimmt, 
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abzuhalten. Eine zweite Wiederholung 
der Bachelor-Thesis ist ausgeschlossen. 

 
2. Die Prüfungskommission bestimmt nach 

eingehender Studienberatung des Stu-
denten oder der Studentin den Termin 
für die zweite Wiederholungsprüfung. 
Die Prüfungskommission kann Auflagen 
erteilen. 

 
§32 Befristung der Prüfungen 
 
Die Prüfungskommission spricht Be-
fristungen für Prüfungen aus, wenn sie er-
kennt, dass ein Student sein oder eine Stu-
dentin ihr Studium nicht ernsthaft betreibt. 
Die Prüfungskommission richtet sich bei der 
Beurteilung, ob ein Student sein oder eine 
Studentin ihr Studium ernsthaft betreibt, 
nach HHG §73, Absatz 3. 
 
§33 Nichtbestehen der Gesamtprüfung 
 
1. Die Gesamtprüfung ist nicht bestanden, 

wenn 
 

(a) eine zweite Wiederholungsprüfung 
nach §31 Abs. 1 mit „nicht ausrei-
chend“ bewertet wird; 

(b) die Bachelor-Thesis zum zweiten 
Mal mit „nicht ausreichend“ bewer-
tet wird; 

(c) der Student oder die Studentin vom 
Prüfungsverfahren zurücktritt; 

(d) die Befristung nach §32 überschrit-
ten ist; 

(e) in mehr als einem Fach die Wieder-
holungsprüfung mit „nicht ausrei-
chend“ bewertet wird; 

(f) in einem Fach eine Wiederholungs-
prüfung mit „nicht ausreichend“ 
bewertet wird und eine zweite Wie-
derholungsprüfung gemäß §31 Abs. 
1 Satz 1 ausgeschlossen ist. 

 
2. Die Zulassung zu einer Prüfung ist aus-

geschlossen, wenn der Student oder die 
Studentin die betreffende Prüfung im 
gleichen Studiengang an der Tech-
nischen Universität Darmstadt endgültig 
nicht bestanden hat. 

 
VIII Prüfungszeugnis und Bachelor-Ur-
kunde 
 
§34 Prüfungszeugnis 
 
1. Über jeden Erwerb von Credits und die 

Gesamtprüfung wird ein Zeugnis mit 
Angaben der Einzelnoten und des Ge-
samturteils ausgestellt; das Thema der 
Bachelor-Thesis ist aufzuführen. Die 

Noten der Prüfungen nach §20 Abs. 2 
können auf Antrag des Studenten oder 
der Studentin zusätzlich aufgeführt wer-
den, und zwar getrennt von den Ergeb-
nissen der eigentlichen Bachelor-
Prüfung. 

 
2. Die Prüfungszeugnisse werden von dem 

Studiendekan oder der Studiendekanin 
und dem Präsidenten oder der Präsiden-
tin der Technischen Universität Darm-
stadt unterzeichnet. Die Prüfungs-
zeugnisse sind mit dem Siegel der Uni-
versität zu versehen. Die Zeugnisse tra-
gen das Datum des Tages, an dem die 
letzte Prüfungsleistung erbracht worden 
ist. 

 
§35 Bescheinigung bei Nichtbestehen der 
Gesamtprüfung 
 
1. Jedem Studenten, der seine, und jeder 

Studentin, die ihre Bachelor-Prüfung 
endgültig nicht bestanden haben, geht 
durch den Studiendekan oder die Stu-
diendekanin ein Bescheid mit Angaben 
aller Prüfungsleistungen und den Grün-
den für das Nichtbestehen der Gesamt-
prüfung zu. Der Bescheid ist mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 
2. Gegen Entscheidungen der Prüfungs-

kommission ist Widerspruch zulässig. 
Dieser ist bei der Prüfungskommission 
einzulegen. Hilft diese dem Widerspruch 
nicht ab, so ergeht ein Widerspruchsbe-
scheid durch den Präsidenten oder die 
Präsidentin. 

 
3. Hat der Student oder die Studentin die 

Bachelor-Prüfung nicht bestanden, wird 
ihm oder ihr eine Bescheinigung auf An-
trag und gegen Vorlage der entspre-
chenden Nachweise sowie der Exmatri-
kulationsbescheinigung ausgestellt, die 
die erbrachten Prüfungsleistungen und 
deren Noten sowie die noch fehlenden 
Prüfungsleistungen enthält und erkennen 
lässt, dass die Bachelor-Prüfung nicht 
bestanden ist. 

 
§36 Bachelor-Urkunde 
 
1. Nach bestandener Bachelor-Prüfung er-

hält der Student oder die Studentin un-
verzüglich, möglichst innerhalb von vier 
Wochen, neben dem Zeugnis nach §34 
eine Bachelor-Urkunde, die die Verlei-
hung des akademischen Grades beur-
kundet. Die Bachelor-Urkunde wird 
vom Dekan oder von der Dekanin des 
Fachbereiches Maschinenbau und vom 
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Präsidenten oder von der Präsidentin der 
Technischen Universität Darmstadt un-
terzeichnet. Die Bachelor-Urkunde trägt 
das Datum des Zeugnisses und ist mit 
dem Siegel der Universität zu versehen.  

 
2. Der akademische Grad darf erst nach 

Aushändigung der Bachelor-Urkunde 
geführt werden. 

 
IX Verstöße gegen die Prüfungsordnung 
 
§37 Ordnungswidrige Zulassung zur Prü-
fung 
 
1. Waren die Voraussetzungen für die Zu-

lassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, 
ohne dass der Student oder die Studentin 
hierüber täuschen wollte, und wird die 
Tatsache erst nach Aushändigung der 
Bachelor-Urkunde bekannt, so wird der 
Mangel durch das Bestehen der Prüfung 
geheilt. 

 
2. Hat der Student oder die Studentin die 

Zulassung zu einer Prüfung vorsätzlich 
zu Unrecht erwirkt, so entscheidet die 
Prüfungskommission über die Gültigkeit 
der Prüfung. 

 
§38 Täuschung und Ordnungs-
widrigkeiten 
 
1. Wird festgestellt, dass ein Student oder 

eine Studentin bei einer Prüfungs-
leistung eine Täuschung versucht oder 
begangen hat, so kann die Prüfung als 
„nicht ausreichend“ erklärt werden. Die 
Feststellung trifft der jeweilige Prüfer 
oder die jeweilige Prüferin, in Zweifels-
fällen im Einvernehmen mit der zustän-
digen Prüfungskommission. 

 
2. Wird die Tatsache nach Aushändigung 

der Bachelor-Urkunde bekannt, so kann 
die Prüfungskommission nachträglich 
die Note berichtigen und gegebenenfalls 
die Gesamtprüfung für nicht bestanden 
erklären. Im letzteren Fall sind das un-
richtige Prüfungszeugnis und die Bache-
lor-Urkunde einzuziehen und die Verlei-
hung des akademischen Grades abzuer-
kennen. 

 
3. In anderen Fällen, in denen Prüfungen 

unter ordnungswidrigen Voraussetz-
ungen abgelegt worden sind, entscheidet  
die Prüfungskommission über die Gül-
tigkeit und Bewertung. 

 
X Übergangsbestimmungen 
 

§39 Inkrafttreten 
 
Die Prüfungsordnung des Bachelor-
Studiengangs „Mechanical and Process En-
gineering„ des Fachbereichs Maschinenbau 
der Technischen Universität Darmstadt tritt 
am Tag nach der Veröffentlichung im 
Staatsanzeiger des Landes Hessen in Kraft. 

 
 
Darmstadt, den 7. August 2001  
 
 
 
Der Dekan des Fachbereichs Maschinenbau 
der Technischen Universität Darmstadt 
Prof. Dr.-Ing. R. Anderl 
 
 
 
 
 
Anhang:  
 
Prüfungsanforderungen 
 
Pflichtbereich: 
 
Einführung in das rechnergestützte Kon-
struieren:  

3D-CAD-Systeme, CAD-Prozessketten, 
Produktlebenszyklen, praktisches Trai-
ning an einem 3D-CAD-System. (In-
troduction to CAD: 3D-CAD systems, 
product data management, product life 
cycle, practical training on a 3D-CAD 
system). 

Einführung in die Elektrotechnik: 
Stromverteilung in linearen Netzen, ein-
fache nichtlineare Beispiele (Diode, Z-
Diode); Grundbegriffe des elektrostati-
schen Feldes; Kapazität; Grundbegriffe 
magnetischer Erscheinungen (auch 
nichtlineare Zusammenhänge) Energie 
und Kraft in Feldern: Transiente Vor-
gänge 1. und 2. Ordnung; Wechselstrom, 
Wechselstromdarstellungsweisen; R, L, 
C im Wechselstromkreis; Drehstrom; 
magnetisches Drehfeld; Leistung bei 
Wechsel- und Drehstrom; Asynchron-
motor, auch bei variabler Frequenz; 
Gleichstrommotor; Steuerung von elekt-
rischen Größen mit Hilfe von Leistungs-
halbleitern; Grundsätzliches zur elek-
trischen Signalverarbeitung (Intro-
duction to Electrical Engineering: li-
near circuits; some nonlinear examples 
(diode, Z-diode); fundamentals of the e-
lectric field; fundamentals of the magne-
tic field, including nonlinear examples; 
energy and force in electric and magne-
tic fields; transients of 1st and 2nd order; 
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R, L, C in alternating current circuits; 
power in alternating current and in 
threephase applications; asynchronous 
motor, also fed by variable frequency; 
DC-Motor; control of electric variables 
by semiconductors; some fundamentals 
of signal theory) 

Experimentalphysik:  
Schwingungen und Wellen in der Phy-
sik; Mechanik: harmonischer Oszillator; 
gekoppelte Oszillatoren: Fourier-
Zerlegung; Wellen: allgemein und Akus-
tik; elektromagnetische Wellen; Wellen-
optik; geometrische Optik; optische In-
strumente; Quantenphysik und Materie-
wellen; Atomphysik und Laser. (Ex-
perimental Physics: Oscillations and 
wave phenomena in physics; mechanics: 
harmonic oscillator concept; coupled os-
cillators: Fourier decomposition; waves: 
general waves, acoustics; electromag-
netic waves; wave optics; geometrical 
optics; optical instruments; quantum 
physics and matter waves; atomic phys-
ics and quantum optics (laser)). 

Grundlagen der Datenverarbeitung: 
Zahlensysteme und Zahlendarstellung, 
Dualsystem, Rechnen im Dualsystem, 
Boole’sche Algebra, integrierte Schalt-
kreise, Digitalrechnerhardware, Daten-
strukturen und Algorithmen, objektori-
entierte Programmierung, Softwareengi-
neering, Rechnernetztopologien und 
Rechnernetzprotokolle, Client-Server 
Architekturen, Betriebssysteme, verteilte 
Betriebssysteme, ingenieurwissenschaft-
liche Anwendungen. (Basics in Infor-
mation Technology: Data coding and 
representation, binary system, comput-
ing using the binary system, boolean al-
gebra, integrated circuits, computer 
hardware, data structures and algo-
rithms, object oriented programming, 
software engineering, computer network 
topology and protocols, client-server ar-
chitectures, operating systems, distrib-
uted operating systems, scientific engi-
neering applications)  

Grundzüge der Chemie für Maschinen-
bauer: 

Grundlagen der allgemeinen Chemie; 
Chemie wichtiger Elemente im Perio-
densystem; Grundriss der organischen 
Chemie und der Makromoleküle. (In-
troduction to Chemistry for Mechani-
cal Engineers: Basics of general chem-
istry; chemistry of selected elements of 
the periodic chart; basics of organic 
chemistry and macromolecular chemis-
try). 

Maschinendynamik I: 

Lineare Schwingungen diskreter Syste-
me: Modellabbildung, Elemente von 
Schwingungen; Aufstellen der Bewe-
gungsgleichungen; freie Schwingungen; 
Beschreibung der Erregung; erzwungene 
Schwingungen, Behandlung im Zeit- 
und Frequenzbereich; Maßnahmen zur 
Verminderung ungewünschter Schwing-
ungen; Biegeschwingungen rotierender 
Wellen; Phänomene nichtlinearer 
Schwingungen. (Structural Mechanics 
I: Linear vibrations of discrete systems 
with one and more degrees of freedom; 
model specification, elements of vibra-
tions; formulating equations of motion; 
free vibrations; model specification and 
description of excitation; forced vibra-
tions, solution in time and frequency 
domain; measures for reducing unde-
sired vibrations; flexure modes of rotat-
ing shafts; phenomenons of nonlinear 
vibrations). 

Maschinenelemente und Mechatronik I:  
Mechatronische Systeme und Kompo-
nenten; Modellbildung; statisches und 
dynamisches Verhalten; Simulation und 
Simulationswerkzeuge; Aktoren; Senso-
ren; Regler und Steuerungen; Synthese 
mechatronischer Systeme. (Machine 
Elements and Mechatronics I: Mecha-
tronic systems and components; model-
ling; static and dynamic behaviour; 
simulation and corresponding tools; ac-
tuators; sensors; open and closed loop 
control; synthesis of mechatronic sys-
tems) 

Maschinenelemente und Mechatronik II:  
Funktions- und fertigungsgerechtes Ges-
talten; Festigkeitslehre; Bau-
teilkopplungen und ihre Eigenschaften; 
Verbindungen; Federungen und Dämp-
fer; Kupplungen; Lagerungen; Getriebe. 
(Machine Elements and Mechatronics 
II: Design for function and manufactur-
ing; calculation of strength and stresses; 
coupling of parts and their characteris-
tics; connections; springs and dampers; 
couplings and clutches; bearings; gears)  

Mathematik I für Maschinenbauer: 
Vektoren, Matrizen, Gleichungssysteme, 
Eigenwerte, komplexe Zahlen, Stetigkeit 
und Differenzierbarkeit bei Funktionen 
einer Variablen, Taylor- und Potenzrei-
hen, Integration von Funktionen einer 
Variablen. (Analysis for Mechanical 
Engineering: Vectors, matrices, sys-
tems of linear equations, eigenvalues, 
complex numbers, continuous and dif-
ferentiable functions of one variable, 
Taylor- and power series, integration of 
functions of one variable). 

Mathematik II für Maschinenbauer: 
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Differentialgeometrie, Funktionen von 
mehreren Variablen – Differentiation, 
Integration, Kurven- und Oberflächenin-
tegrale, Vektoranalysis. (Analysis for 
Mechanical Engineering II: Differen-
tial geometry of curves, functions of 
several variables – differentiation, inte-
gration, curve- and surface integrals, 
vectoranalysis).  

Mathematik III für Maschinenbauer: 
Fourier-Reihen, Gewöhnliche Differen-
tialgleichungen und Differentialglei-
chungssysteme, partielle Differential-
gleichungen. (Analysis for Mechanical 
Engineering III: Fourier series, ordi-
nary differential equations and systems 
of equations, partial differential equa-
tions). 

Numerische Berechnungsverfahren: 
Grundlagen der kontinuumsmechani-
schen Modellierung, einfache Feldprob-
leme, Finite-Volumen-Verfahren, Ap-
proximation von Oberflächen- und Vo-
lumenintegralen, Diskretisierung von 
konvektiven und diffusiven Flüssen, Ga-
lerkin-Verfahren, Finite-Element-Ver-
fahren, Einfache Elemente und Form-
funktionen, Zeitdiskretisierung, explizite 
und implizite Verfahren, Eigenschaften 
numerischer Lösungsverfahren, Stabi-
lität, Konsistenz, Konvergenz, Konser-
vativität, Fehlerabschätzung. (Numeri-
cal Methods: Basics of continuum me-
chanical modelling, simple field prob-
lems, finite-volume method, approxima-
tion of surface and volume integrals, 
discretisation of convective and diffu-
sive fluxes, Galerkin method, finite-
element method, simple elements and 
simple functions, time discretisation, ex-
plicit and implicit methods, properties of 
numerical solution methods, stability, 
consistency, convergence, boundedness, 
conservativity, numerical errors, error 
control.) 

Numerische Mathematik für Maschinen-
bauer: 

Numerik der linearen Algebra (Glei-
chungssysteme, Ausgleichsrechnung, 
Eigenwerte), Numerik der Analysis (In-
terpolation, Quadratur, gewöhnliche Dif-
ferentialgleichungen, Differenzenfor-
meln. (Analysis for Mechanical Engi-
neering IV: Numerical methods in lin-
ear algebra (systems of linear equations, 
least square fitting, eigenvalues), nu-
merical methods in analysis (interpola-
tion, integration, ordinary differential 
equations, difference formulas)). 

Physikalische Stoffkunde: 
Grundlagen der Werkstoff- und Bauteil-
eigenschaften: Werkstoffbeanspruchung, 

Werkstoffeigenschaften, Aufbau der 
Werkstoffe, metallkundliche Grundla-
gen, Verhalten der Metalle, Eisenwerk-
stoffe, Formgebung und Wärmebehand-
lung, Stahlsorten; Nichteisenmetalle, 
Kunststoffe, anorganische, nichtmetalli-
sche Werkstoffe, Verbundwerkstoffe. 
(Physical Properties of Materials: 
Fundamental properties of materials and 
structural parts: loading and properties 
of materials, structure of materials, basic 
metallurgy, behaviour of metals, iron 
base materials, forming and heat treat-
ment, steels, nonferrous metals, plastics, 
inorganic, nonferrous materials, com-
pound materials). 

Physikalisches Grundpraktikum für Ma-
schinenbauer (Basic Practical Course in 
Physics for Mechanical  
Engineers: 

Wechselnde Versuche auf dem Gebiet 
des Praktikums bzw. Tutoriums mit 
selbstständiger Erarbeitung von Wissen, 
Kolloquia und schriftlichen Berichten. 
(Various experiments in the field of the 
practical course with autonomous learn-
ing, oral examinations and written re-
ports.) 

Product Design Project: 
Entwurf eines mechatronischen Sys-
tems; Anforderungsliste; Variantenbil-
dung; dynamische Analyse; Verhal-
tensmodellierung; konstruktive Optimie-
rung; Konstruktion des Gesamtsystems; 
3D-Modellierung; Zeichnungsableitung 
mit Stückliste; systematische Bewer-
tung. (Product Design Project: Design 
of a mechatronic system; requirement 
list; formation of variants; dynamic 
analysis; system modelling and behav-
iour simulation; design optimisation; de-
sign of the entire system; 3-D modelling; 
derivation of technical drawings with 
parts list; systematical evaluation) 

Regelungstechnik: 
Allg. Methoden und Problemstellungen 
der Regelungstechnik; Linearisierung 
nichtlinearer Differentialgleichungen; 
Beschreibung dynamischer Systeme mit 
Hilfe von Differentialgleichungen und 
Übertragungsfunktionen; Systembe-
schreibung im Frequenzbereich: Fourier- 
und Laplace-Transfor-mation,Faltung, 
Frequenzgang, Ortskurve, Bode-Dia-
gramm; Übertragungsglieder; stationäres 
Regelkreis-verhalten; Stabilitätsanalyse 
von Regelkreisen: Hurwitz, Nyquist, 
WOK; Entwurf des Regelkreisverhal-
tens: PID-Regler, Ziegler-Nichols, In-
tegralkriterien, Filter, Kaskaden-
regelung, Störgrößenaufschaltung; nicht-
lineare Regelung: Beschreibungs-
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funktion, 2-Ortskurvenverfahren, Pha-
senebene; Digitale Regelung: Differen-
zengleichung, z-Transformation, Stabili-
tät, Aliasing; Mehrgrößenregelung: Zu-
standsraumdarstellung, Zustandsrege-
lung, Steuer- und Beobachtbarkeit, Be-
obachter (Control Engineering: fun-
damental concepts and problems; linea-
risation of nonlinear differential equati-
ons; representation of dynamic systems: 
differential equation, transfer function; 
Fourier and Laplace transform, convolu-
tion, frequency response, Nyquist and 
Bode diagrams; transfer elements; stea-
dy-state tracking; stability analysis of 
feedback control systems: Hurwitz, Ny-
quist, rootlocus; synthesis of simple 
control systems: PID-controller, Ziegler-
Nichols tuning, LQR, filter, cascade 
control, disturbance reaction; feedback 
control analysis: accuracy, speed of 
responds, robustness, sensitivity; non-
linear control: describing function me-
thod, limit cycles, phaseplane; digital 
control: difference equation, z-trans-
form, stability, aliasing; linear MIMO-
systems: state space models, state feed-
back, controllability and observability, 
observer). 

Technische Strömungslehre:  
Eigenschaften von Flüssigkeiten, Hydro-
statik, Kinematik der Flüssigkeiten, Er-
haltungsgrundgleichungen, Materialglei-
chungen, Schichtenströmungen, turbu-
lente Strömungen, Grenzschichttheorie, 
Stromfadentheorie, Potentialströmun-
gen. (Fundamental Fluid Mechanics: 
Properties of fluids, hydrostatics, flow 
kinematics, conservation equations, ma-
terial properties, exact solutions, turbu-
lent flows, boundary layer theory, 
streamline flow theory, potential flow). 

Technische Mechanik I: 
Kraftbegriff, starre Körper, Gleich-
gewicht, Schwerpunktsberechnung, La-
gerreaktionen, statische Bestimmtheit, 
Fachwerke, Balken, Rahmen, Bögen, 
Arbeitssätze, Stabilität, Haftung und 
Reibung, Spannung und Deformation 
bei elastischen Stäben (Engineering 
Mechanics I: Definition of force, rigid 
bodies, equilibrium, center of gravity, 
support reactions, statically determined 
systems, trusses, beams, frames, curved 
beams, work principles, stability, fricti-
on, deformation and stress in elastic 
bars) 

Technische Mechanik II: 
Zug und Druck, statisch bestimmte und 
statisch unbestimmte Stabsysteme, 
Spannungszustand, Verzerrungszustand, 
Elastizitätsgesetz, Balkenbiegung, Tor-

sion, Arbeitsbegriff in der Elas-tostatik, 
Knickung. (Engineering Mechanics II: 
Tension and compression, statically in-
determinate trusses, stress, strain, plane 
stress, Hooke’s law, stresses in beams, 
deflection of beams, torsion, strain en-
ergy, columns.) 

Technische Mechanik III: 
Kinematik des Punktes, Kinetik des 
Massenpunktes, Kinetik eines Systems 
von Massenpunkten, Kinematik und Ki-
netik des starren Körpers, Prinzipien der 
Mechanik, Schwingungen, Relativbewe-
gung. (Engineering Mechanics III: 
Kinematics of a particle, dynamics of a 
particle, dynamics of a system of parti-
cles, kinematics and dynamics of a rigid 
body, principles of mechanics, mechani-
cal vibrations, relative motion). 

Technische Thermodynamik I: 
Energie und Arbeit; Zustandsänderun-
gen; Energie- und Entropiebilanzen; re-
versible und irreversible Prozesse; Exer-
gie. (Technical Thermodynamics I: 
Energy and work; processes (change of 
state); energy and entropy balances; re-
versible and irreversible processes; ex-
ergy) 

Technische Thermodynamik II:  
Phasenwechsel; Wärmekraftanlagen; 
Verbrennungsmotoren; Kältemaschinen; 
Wärmepumpen; Klimatechnik; Verbren-
nung. (Technical Thermodynamics II: 
Change of phase, power cycles, internal 
combustion engines, refrigeration cy-
cles, heat pumps, air-conditioning, com-
bustion) 

Technologie der Fertigungsverfahren: 
Herstellung von Bauteilen durch Urfor-
men, Umformen und Trennen, Abtragen 
und Schweißen, Zerspanung. (Producti-
on Technology: Casting, forming, cut-
ting, welding)  

Wärme- und Stoffübertragung: 
Stationäre und instationäre Wärme-
leitung; konvektiver Wärmetransport; 
Wärmestrahlung; Verdampfung und 
Kondensation; Wärmeüberträger; Stoff-
transport. (Heat and Mass Trans-fer: 
Steady and unsteady heat conduction; 
convective heat transfer; radiation; 
evaporation and condensa-tion; heat ex-
changer; mass transfer) 

Werkstoffkunde und –prüfung: 
Bemessung von Bauteilen, statische Fes-
tigkeit, Festigkeit unter schwingender 
Beanspruchung und bei hohen Tempera-
turen, Zähigkeit, Kerbwirkung, Span-
nungsformzahl, Ermüdung; zerstörungs-
freie Werkstoffprüfung, Härteprüfung, 
technologische Prüfung, Metallographie, 
Oberflächenanalytik; Einflussgrößen auf 
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Werkstoff- und Bauteileigenschaften, 
Korrosion, Verschleiß, Werkstoff-
auswahl. (Materials Technology II: 
Characteristics and testing of materials: 
design of components, strength under 
static/dynamic load and regarding high 
temperatures, toughness, notch effect, 
stress concentration factor, fatigue; non-
destructive testing, hardness testing, 
technological testing, metallography, 
surface analysis, effects on materials and 
components properties, corrosion, wear, 
selection of materials). 

Werkstoff- und Bauteilfestigkeit: 
Bauteilauslegung aus werkstoff-
technischer Sicht: Festigkeitsberech-
nung, Spannungszustände, Festigkeits-
hypothesen, Kerbwirkung, überelasti-
sche Beanspruchung, Eigenspannungen, 
Sicherheitsnachweise bei statischer Be-
anspruchung, Bruchmechanik, Schwing- 
und Betriebsfestigkeit, Schwingbruch-
mechanik, Sicherheitskonzepte. (Mate-
rials Technology III: Design of struc-
tural parts by means of materials tech-
nology: strength calculation, stress con-
ditions, strength theories, notch effects, 
elastic-plastic loading, residual stresses, 
proof of safety for static loading, frac-
ture mechanics, fatigue strength, 
strength under service conditions, fa-
tigue fracture mechanics, safety drafts). 
 
 

Wahlpflichtbereich A: 
 
Auslegung von Mensch-Maschine-Schnitt-
stellen:  

Einführung in MMS, Arbeitsteilung zwi-
schen Mensch und Maschine, Anthropo-
metrie, Montage, Sensumotorik, infor-
matorische Arbeit, virtuelle Produkte, 
Rapid-Prototyping, Usability Tests 
(Men-Machine-Interfaces: Introduc-
tion to Men-Machine Interfaces; division 
of labour between man and machine; 
anthropometry; sensorimotor functions; 
informational work; virtual products; ra-
pid prototyping; usability tests) 

Druckmaschinen I : 
Genauigkeitsanforderungen im Druck 
und daraus folgend in der Druckmaschi-
ne; Systematik der Druckverfahren; Er-
kennungsmerkmale; Tiefdruck: Aufbau 
und konstruktive Gestaltung der Tief-
druckmaschine, Aufbau und konstrukti-
ve Gestaltung des Druckwerks, mathe-
matische Beschreibung des Presseurs, 
Aufbau von Farbwerken, Rakelsysteme, 
Kräfte an der Rakel, Führung und Dosie-
rung niedrigviskoser Druckfarben, Farb-
transport durch einen Walzenspalt, das 

mechanische Verhalten von Walzen mit 
viskoelastischen Bezügen; Flachdruck 
(Offsetdruck): Aufbau und konstruktive 
Gestaltung der Offsetdruckmaschine, 
Bogenrotation, Rollenrotation, Aufbau 
und konstruktive Gestaltung des Druck-
werks, Anordnung der Druck- und 
Farbwerkszylinder, Stofffluss im Farb-
werk, Aufbau und Stofffluss im Feucht-
werk, Führung und Dosierung hochvis-
koser Druckfarben; Hochdruck (Fle-
xodruck): Aufbau und konstruktive Ges-
taltung der Flexodruckmaschine, Zent-
ralzylinder- und Mehrzylinderbauweise, 
Aufbau und konstruktive Gestaltung des 
Druckwerks, besondere technische Prob-
leme, konstruktive Besonderheiten auf-
grund hoher Stoßbelastung, Bahnfüh-
rung, mathematisches Modell des Bahn-
transports, drucktechnische Folgerungen 
instationären Bahnlauf- und damit 
Bahndehnungszuständen, Rückwirkung 
von Zugwerken und Bahnführungs-
walzen; Antriebstechnik: elektrische An-
triebe, Zahnradantriebe, Feinregel-
getriebe, Auswirkung von Verzahnungs-
toleranzen, mechanische Antriebs-
elemente, Welle, Zahnrad, Gelenke 
(Kardangelenke); Antriebsfehler bedingt 
aus der Geometrie, durch elastischen 
Achsversatz, aus Rundlaufabweich-
ungen. (Printing Machines I: Precise-
ness in printing process and within the 
printing machine; systematics of main 
printing processes; rotogravure printing: 
design of rotogravure presses, design of 
printing units, mathematical models for 
the impression cylinder, design of inking 
units, doctor blades, forces on the doctor 
blade, dosage of inks for rotogravure 
presses, transport of ink between two 
rollers, mechanical properties of rubber 
cylinders; flexographic printing, letter-
press: design and construction of flex-
ographic presses, design and construc-
tion of the printing unit, technical prob-
lems because of dynamic impact; lithog-
raphy, offset printing: design and con-
struction of offset presses, sheet-fed, 
web-fed design and construction of the 
printing unit and the inking unit, trans-
port of the ink in the inking unit, design 
and transport of water in the dampening 
unit, technical problems of transport of 
viscous inks; silk screen printing; seri-
graphy; web transport: mathematical 
model of web transport, consequences of 
web transport because of transient ef-
fects of web transport, consequences for 
the construction of web tension control; 
driving technology: electrical drive 
technologies, cog wheel drives; me-
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chanical driving units: shaft, cog wheel, 
cardan shaft; driving faults due to ge-
ometry, due to elastic displacement of 
shafts 

Einführung in die Papierfabrikation:  
Papiergeschichte; Papierindustrie; 
Forstwirtschaft; chemische Hilfsstoffe 
und weiße Mineralien; Faserstofferzeu-
gung; Altpapier-Recycling; Papiererzeu-
gung und -veredlung; Abfall- und Was-
sermanagement (Introduction into Pa-
per Technology: Paper history; forestry; 
additives and minerals; chemical and 
mechanical pulping; waste paper recyc-
ling; paper manufacturing; waste and 
water management) 

Energietechnik I:  
Energieumwandlungstechniken; Thermi-
sche Kraftwerksanlagen; Prozessführun-
gen (Kondensationskraftwerk, Gasturbi-
nenkraftwerk, Kombiprozess, Kraft-
Wärme-Kopplung) Dampferzeugersys-
teme (Umlauf-, Durchlaufkessel); Leis-
tungsregelungskonzepte. (Energy Tech-
nology I: Energy conversion; thermal 
power plant technology; plant processes 
(steam, gas turbine and combined cir-
cles, regeneration process for heat and 
power); boiler types (drum type and one 
through boiler); power plant operation) 

Energietechnik II: 
Fortschrittliche Kraftwerkskonzepte 
(Verbundkraftwerk, Kombiprozess mit 
Wirbelschichtfeuerung oder integrierter 
Kohlevergasung); regenerative Energie-
systeme (solarthermische Anlagen, 
Windenergieanlagen); Brennstoffzellen-
anlagen; Prinzip der rechnerischen Si-
mulation eines thermischen Prozesses. 
(Energy Technology II: Advanced 
power plant processes (pressurized com-
bustion, coal gasification); renewable 
power technology (solar, wind); fuel cell 
power plants; principles of modelling of 
thermal processes) 

Fertigung und Werkzeugmaschinen I: 
Zerspanungstheorie, Zerspanungspraxis, 
Auslegung von Werkzeugmaschinen, 
Werkzeugmaschinenbaugruppen (Ge-
stelle, Führungen, Lager, Antriebe, 
Steuerungen), CAD-CAM Prozesskette, 
E-Manufacturing, Wirtschaftlichkeitsas-
pekte. (Machine Tools and Manufac-
turing Technology I: cutting theory, 
practice of cutting, design of machine 
tools, components of machine tools, 
CAD-CAM, E-manufacturing, econ-
omy.) 

Flugantriebe und Gasturbinen I: 
Theoretische Grundlagen des Flugan-
triebs und der Gasturbinen; Thermody-
namischer Kreisprozess; Komponenten; 

Schadstoffbildung. (Flight Propulsion 
and Gas Turbines I: Theoretical fun-
damentals of flight propulsion and gas 
turbines; thermodynamic cycle; compo-
nents; pollutant formation.) 

Konstruieren mit Faser-Kunststoff-
Verbunden I: 

Werkstoffkunde der Faser-Kunststoff-
Verbunde: Einsatzbeispiele von Faser-
verbundwerkstoffen, Charakteristika der 
eingesetzten Materialien; Mechanik der 
Faser-Kunststoff-Verbunde: Zusam-
menwirken von Verstärkungsfasern und 
Matrix, Mikromechanik, Dehnungsver-
größerung, Bestimmung der Grund-
elastizitätsgrößen, klassische Lami-
nattheorie des Scheibenelements, ther-
mische und Quell-Eigenspannungen, Be-
rücksichtigung des Zeiteinflusses, Lami-
nattheorie des Plattenelementes, Festig-
keitsanalyse anhand von Bruchkriterien 
(Design with Advanced Composite 
Materials I: Materials technology of 
advanced composites: applications of 
advanced composites, properties of fi-
bers and the polymer matrix systems; 
mechanics of advanced composites: me-
chanism of reinforcement, micromecha-
nics, Hook’s law of a unidirectional lay-
er, classical lamination theory of a plane 
element, thermal residual stresses, the 
influence of moisture, time dependence 
of advanced composites, classical lami-
nation theory of a plate element, fracture 
analysis). 

Kraftfahrzeuge I: 
Grundlagen und Theorie der Längs-, 
Quer- und Vertikaldynamik; Anforde-
rungen; Konstruktiver Aufbau und 
Funktion von Fahrzeugbaugruppen; 
Fahrmechanik; Aktive und passive Si-
cherheit; Vertiefung in Themen der Vor-
lesung Kraftfahrzeuge; Jüngere For-
schungs- und Entwicklungsergebnisse 
(Motor Vehicles I: Longitudinal dyna-
mics: Fundamentals of road transportati-
on; tyre characteristics; rolling resistan-
ce; vehicle aerodynamics; powertrain 
layout and components (engines, trans-
missions, final drive, tyres); driving per-
formance diagrams; brakes, brake sys-
tems and brake acceptance criteria and 
performance; primary and secondary sa-
fety.) 
Kraftwerks- und Verbrennungstech-
nik I: Primärenergiebedarf; Kesselbau-
arten von Dampferzeugern; Feuerungs-
arten von Dampferzeugern; Brennstoffe; 
Prozess-Simulation; Erhaltungsglei-
chungen; Grundlagen der Verbrennung; 
Chemisches Gleichgewicht; Reaktions-
kinetik; Vormisch- und Diffusionsflam-
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men. (Power – plant - and Combus-
tion-Technology I: Energy demand; 
water/steam systems of steamgenerators; 
firering systems of steamgenerators; fu-
els; process simulation; governing equa-
tions; combustion; chemical equilib-
rium; reaction kinetics; premixed- and 
diffusion flames) 

Maschinenakustik I: 
Luftschall; Körperschall; Schallabstrah-
lung; Erregerkräfte; physikalische 
Dämpfungsmechanismen (Machine A-
coustics I: Air borne sound; sound radi-
ation; excitation forces; physical dam-
ping mechanisms) 

Produktentwicklung I: 
Produkt und Produktentwicklung; Pro-
duktinnovation; Kreativitätstechniken; 
Produktstrukturierung; methodische Pro-
duktentwicklung mit Klären der Aufga-
be und Erstellen der Anforderungsliste; 
Methodisches Konzipieren und Entwer-
fen (Product Development I: Products 
and product development; product inno-
vation; creativity methods; product 
structuring; methodical product deve-
lopment with clarification of the task 
and definition of the requirement list; 
conceptual and embodiment design) 

Produktentwicklung II: 
Wirtschaftliche Produktgestaltung; Bau-
reihen und Modulbauweisen; sicher-
heitsgerechte Produktgestaltung; Ent-
wicklung umwelt- und marktgerechter 
Produkte; Organisation von Produktent-
wicklungsprozessen; Teamarbeit und 
Führung in Entwicklungsprojekten (Pro-
duct Development II: Economical pro-
duct design; development of size ranges 
and modular products; design for safety; 
design of environmentally friendly and 
marketable products; organisation of 
product development processes; wor-
king in teams and leading design pro-
jects) 

Thermische Verfahrenstechnik I (Ther-
modynamik der Gemische): 

Physikalische Stoffdaten; Intermolekula-
re Wechselwirkungen; chemisches Po-
tential; Fugazität; Gibbs’sche Funda-
mentalgleichung; Gleichgewichtsbedin-
gungen; Gibbs-Duhem-Gleichung; freie 
Exzessenthalpie; g-Modelle; Dampf-
flüssig-Gleichgewichte; Azeotropie; 
Flüssig-Flüssig-Gleichgewichte; che-
mische Gleichgewichte. (Chemical En-
gineering Thermodynamics: Physical 
properties; intermolecular interaction; 
chemical potential; fugacity; fundamen-
tal equation; equilibrium conditions; 
Gibbs-Duhem equation; excess Gibbs 
free energy; g-models; vapour-liquid e-

quilibrium; azeotropy; liquid-liquid e-
quilibrium; reaction equilibria) 

Thermische Verfahrenstechnik II: 
Gleichgewichts-Trennstufe; Nichtgleich-
gewichts-Trennstufe; Trennkaskade; Ab-
sorption; Adsorption; Extraktion; Kris-
tallisation; Membranverfahren; Rektifi-
kation; Trocknung; Verdampfung 
(Equilibrium- and and Non-Equilibri-
um-Stage Separation Processes: Equi-
librium stage; non-equilibrium stage; se-
paration cascade; absorption; adsorption; 
crystallization; distillation; drying; eva-
poration; extraction; membrane proces-
ses) 

Turbomaschinen I: 
Relevante Zustandsgrößen und Eigen-
schaften von Fluiden; Grundlagen zum 
Betriebsverhalten von Turbomaschinen; 
Turbomaschinen als Teile von Fluid-
systemen; Strömung und Energieumset-
zung in Turbomaschinen; Kreiselpum-
pen und Turboverdichter - Zusammen-
hang zwischen inneren Strömungsvor-
gängen und dem Betriebsverhalten; Be-
einflussung des Betriebszustands; Was-
ser-, Dampf- und Gasturbinen - Anwen-
dungsgebiete, Ausführungen und Be-
triebsverhalten (Turbomachinery I: 
Relevant state variables und properties 
of fluids; fundamentals of the perfor-
mance of turbomachines; turbomachines  
as parts of fluid systems; fluid flow and 
energy transfer in turbomachines; roto-
dynamic pumps and turbocompressors - 
interrelations between internal fluid flow 
and performance; control of the operati-
on condition; water turbines, steam tur-
bines and gas turbines - fields of appli-
cation, types and designs, per-formance 
characteristics 

Umformtechnik I: 
Umformverfahren, Werkstoffe, Kon-
struktion, Metallkunde, Plastomechanik, 
Tribologie; Verfahren der Blechumfor-
mung (methodische Betrachtung): 
Grundlagen, Planung, Fertigung; Rand-
bedingungen und Ziele der umformtech-
nischen Produktion. (Forming Tech-
nology I: forming processes, materials, 
design and development; metallography, 
mechanics of plasticity, tribology; proc-
esses of sheet metal forming (methodical 
examination): basics, design, pro-
duction; boundary conditions and goals 
of industrial forming production). 

Umformtechnik II: 
Umformverfahren, Werkstoffe, Kon-
struktion, Plastomechanik, Tribologie; 
Verfahren der Massivumformung (me-
thodische Betrachtung): Grundlagen, 
Planung, Fertigung; Randbedingungen 
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und  Ziele der umformtechnischen Pro-
duktion. (Forming Technology I: form-
ing processes, materials, design and de-
velopment; mechanics of plasticity, tri-
bology; processes of bulk metal forming 
(methodical examination): basics, de-
sign, production; boundary conditions 
and goals of industrial forming produc-
tion). 

Verbrennungskraftmaschinen I: 
Thermodynamische und verfahrens-
technische Grundlagen; konstruktive 
Gestaltung; Kraftstoffverbrauch; Ge-
räusch (Internal Combustion Engines 
I: Thermodynamic an process basics; 
design; fuel consumption; noise) 
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